
 
Der Rhein-Sieg-Kreis erlässt die beigefügte Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an der „Offenen Ganztagsschule“ der 
Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung des Rhein-Sieg-Kreises. 
 


